
VI.
Stimmzettel und Wahllokale

§29
(1) Die Stimmzettel werden wahlkreisweise hergestellt und müssen alle 

für den Wahlkreis bestätigten Kandidaten enthalten.
(2) Für die Herstellung sowie die rechtzeitige Übergabe der Stimm

zettel an die Wahlvorstände ist die zuständige Wahlkommission verant
wortlich.

§30
(1) Für jeden Wahlbezirk ist durch den Rat der Stadt, des Stadtbezirkes 

bzw. der Gemeinde ein Wahllokal einzurichten. Die Wahllokale werden 
gleichzeitig mit der Einteilung der Wahlbezirke öffentlich bekanntge
geben.

(2) Zur Sicherung der Ausübung des Wahlrechts der Wahlberechtigten, 
die im Besitz von Wahlscheinen sind, kann die Wahlkommission der 
Republik die Eröffnung von Sonderwahllokalen festlegen.

§ 31
(1) Die Wahlurnen müssen so beschaffen sein, daß die Geheimhaltung 

der Wahl gewährleistet ist.
(2) Während der Wahlhandlung werden die abgegebenen Stimmzettel 

in den Wahlurnen gesammelt und verwahrt.

§32
Im Wahllokal sind Wahlkabinen aufzustellen, die es dem Wähler er

möglichen, die Stimmzettel unbeobachtet für die Abgabe vorzubereiten.

VII.
Wahlhandlung

§33
Die Wahllokale sind am Wahltag von 07.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. 

Die Wahlkommission der Republik ist berechtigt, davon abweichende 
Regelungen zu treffen.

§ 34
(1) Die Wahlhandlung wird vom Wahlvorstand geleitet.
(2) Vor Beginn der Wahlhandlung verpflichtet der Vorsitzende des 

Wahlvorstandes die Mitglieder des Wahlvorstandes durch Handschlag. 
Ist der Wahlvorstand bei Beginn der Wahlhandlung nicht beschlußfähig, 
ernennt der Vorsitzende die dafür erforderlichen Mitglieder aus anwesen
den Wählern.
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